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VERTRAG ZWISCHEN JAKOB ZÜRCHER, SECKELMEISTER VON MENZ INGEN,
EINERSEITS UND THOMAS ZURLINDEN, BÜRGER VON ZÜRICH,
SOWIE ZIEGLERMEISTER HANS RUDOLF MEYER VON WIEDIKON1
ANDERSEITS "WEGEN ZWEYER UNDERSCHIDELICHEN KHÖUFFEN
HOLTZES"

Zuo wüssen sye mänigkhlichen hiemit , das uff heütt dato Endtzwüschent
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. . . Herren Jacoben Zürcher , Seckeimeister zu Mentzingen an einem : So
danne Herren Thoman Zurlinden Burger der Statt Zürich , unnd Meister
Hans Ruodolffen Meyer Ziegler zu Wiedigkhen am anderen theyll wegen
zweyen under schideliehen khöuffen Holtzes Volgede Abred unnd Vergli-
chung geschächen.
[l . J . . . Hat Herr Seckelmeyster Zürcher benantten Herren Thoman Zur¬

linden . . . [ 300 ] gross unnd mittelmässig dannen , Jeden Stumpen
umb . . . [ 2 ] guldin 10 ss Zürcher Wärung zekauffen geben , Mit Ver¬
sprechung dis . . . [ 1617 ] Jars , desglichen Jm früling kommenden
. . . [ 1618 , 1619 , 1620 , 1621 und 1622 ] Jars Järlichen . . . [ 50]
stumppen Jn sein Verkeüffers kosten an die Sill [ =Sihl ] Jns Was¬
ser zelifferen unnd zewähren.

[2 . ] Demnach hat bemelter Herr Seckeimeister Zürcher gägen gedachtem
Meyster Hans Ruodolffen Meyer Verkaufft , alle die Thannen Jn Sei¬
nem Waldt So an gwüssne bestimbte grosse , darvon Jeder theil ein
Mäss bi sinen Händen da er Verkeüffer dis . . . [ 1617 ] Jars die Er¬
sten . . . [ 200 ] Stumppen Hauwen , und die Jm früeling nechst körnen¬
den . . . [ 1618 ] Jars an stuckhen deren keins minder dan . . . [ 10]
wärchschuo Lang , zu der Syll Jns wasser Lifferen , unnd so vill
Jnert . . . [ 7] den nächsten Jaren [ d . h . bis 1624 ] Jn Sein Seckel-
meysters waldt dannen die das Angedingent mäss handt funden ; Unnd
in die Syll glifert werden , Soll Meister Hans Ruodolff Meyer für
Jeden derselben Stumppen . . . [ 1 gl . 4 ss ] Zürcher Wärung bezalen.

[3 . ] Mitt Namen soll Herr Thoman Zurlinden unnd Meyster Hans Ruodolff
Meyer dis . . . [ 1617 ] Jars unnd als vortan Järlichen , allwägen uff
Sant Martins tag [ =11 . November ] , . . . [ 200 ] guott guldin , Nambli-
chen Jeder Jnsonderheit . . . [ 100 ] guldin an barem gält , ohne Ver-
köuffers Costen erleggen , bezalen und abrichten , So lang Bis die
anzal stumppen Jeder Jn Sinem werd , usgricht Vernüegt unnd bezalt
ist.

[4 . ] Ob aber von einem oldt dem anderen Zill , das Versprochen Holtz
noch nit in das wasser gelif feret were , Sollend die Keüffer das
Gäldt von handen zegäben nit schuldig , sonder selbiges Jnzubehal-
ten befuogt seyn , So lang bis das Holtz gliferet oder aber Jnen
den Köufferen gnuogsam trostung gestelt wirdt.

[5 . ] Zuo Urkundt sindt diser Zedlen Zwen glichen Jnhalts , von einer
Handt geschriben , useinanderen geschniten , unnd der ein dem Her¬
ren Verkoüffer , der ander beyden Khoüfferen zuogestelt , der ge¬
stalt , Obschon der ein Verlohren oldt sunst hinderhalten wurde,
das noch Jederzeit dem erschinenden Jn auch usserthalb dem Räch¬

ten Verthruwt unnd glaubt werden Solle . Beschach uff den . . . [ 16.
Mai 1617 ] .

[6 . ] Bey diseren Khöüffen warendt die . . . Herr Heynrich Schön , Herr



Seckelmeyster Poll Etter , unnd Christen Doswaldt , all zu Mentzi-
gen , desglichen Meyster Ruodolff Sumerauwer [ =Sommerauer ] Burger
Zürich , und Ulrich Staub am Hirtzel in der pfar Horgen ” .

1) In AH 20US muss es richtig heissen Ziegler zu "Wüetickhen " [ - Wiedikon]
Beachte , dass vorliegender Text ln Zusammenhang mit der Hinterlassen¬
schaft des 1623 verstorbenen Hans Peter Steiner , von Zürich , zu sehen
ist , wobei der 1629 verschiedene Konrad III . Zurlauben als Bürge des ob
genannten Jakob Zürcher fungierte , s . AH 81/75.

AH 93 , 212 - 213 Blatt 213 leer
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